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Thüringer 
Landesverwaltungsamt 
Jorge-Semprún-Platz 4 
99423 Weimar 
 
www.thueringen.de 
 
Besuchszeiten:  
Montag-Donnerstag: 08:30-12:00 Uhr 
 13:30-15:30 Uhr 
Freitag: 08:30-12:00 Uhr 
 
Bankverbindung: 
Landesbank 
Hessen-Thüringen (HELABA) 
IBAN: 
DE80820500003004444117 
BIC: 
HELADEFF820 

Informationen zum Umgang mit Ihren 
Daten im Thüringer Landesverwaltungs-
amt finden Sie im Internet unter: 
www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/. 
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine 
Papierfassung. 

Planungsbüro Dr. Weise GmbH 
Kräuterstraße 4 
99974 Mühlhausen/Thür. 
 
-nur per E-Mail- 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 
Frau Silke Lösch, Referat 340 

Durchwahl: 
Telefon +49 (361) 57 332-1128 
Telefax +49 (361) 57 332-1602 

 
Silke.Loesch@ 
tlvwa.thueringen.de 

Ihr Zeichen: 
 
 

Ihre Nachricht vom: 
13.05.2022 

 
Unser Zeichen: 
(bitte bei Antwort angeben) 
5090-340-4621/2533-1-
31517/2022 
 

Weimar 
28.06.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in  
städtebaulichen Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB  
 
Stellungnahme zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans  
�Ä�*�D�U�G�H�Q�H�U�µ�V���9�L�H�Z��- Your Glamping Ground - �$�P���0�•�K�O�W�R�U�³ der Stadt Bad  
Langensalza, Unstrut -Hainich-Kreis (Planstand: 21.03.2022) 
 
2 Anlagen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die o.g. Bauleitplanung werden folgende durch das Thüringer Landes- 
verwaltungsamt zu vertretende öffentliche Belange berührt: 
 

1. Belange der Raumordnung und Landesplanung (Anlage 1) 
2. Beachtung des Entwicklungsgebots des § 8 Abs. 2 BauGB (Anlage 2) 

 
In der Anlage 2 erhalten Sie darüber hinaus weitere beratende planungsrecht- 
liche Hinweise. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. 
Olaf Hosse 
Referatsleiter 
(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet)  

http://www.thueringen.de/
file://///VSrv-Daten-SHL/kerstin.tivodar$/VIS/A%20neue%20Vorlagen%20nach%20Markenhandbuch/Weimar/www.thueringen.de/th3/tlvwa/datenschutz/
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Anlage 1 zum Schreiben vom 28.06.2022 zum vorhabenbezogenen Bebau�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�*�D�U�G�H�Q�H�U�µ�V���9�L�H�Z - Your 
Glamping Ground - Am Mühltor�³  (Az: 5090-340-4621/2533-1-31517/2022) 
 

Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zu den Belangen der Raum-
ordnung und Landesplanung 
 
1. �•  Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne Zustim-

mung, Befreiung o.ä. in der Abwägung nicht überwunden werden können 
 
a) Einwendungen 
b) Rechtsgrundlage 
c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwindung 

 
2. �•  Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 
b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung 

 
3. �•  Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen 
b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme 

 
4. Weitergehende Hinweise 

�•  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des 
Sachstands 

��  Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 
o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 

�0�L�W�� �G�H�Q�� �3�O�D�Q�X�Q�J�H�Q�� �Ä�$�P���0�•�K�O�W�R�U�³�� �V�R�O�O�H�Q�� �D�X�I�� �H�L�Q�H�U�� �F�D���� �������� �K�D���J�U�R�‰�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�� �]�Z�H�L�� �9�R�U�K�D�E�H�Q��
�J�H�E�L�H�W�H�����9�+�*������ �Ä�*�O�D�P�S�L�Q�J�³�� �X�Q�G���Ä�.�X�O�W�X�U�³�����I�H�V�W�J�H�V�H�W�]�W���Z�H�U�G�H�Q���� �,�P���9�+�*���Ä�*�O�D�P�S�L�Q�J�³�� �V�R�O�O�H�Q���H�Q�W��
�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H���=�H�O�W�H���X�Q�G���+�•�W�W�H�Q���P�L�W���1�H�E�H�Q�D�Q�O�D�J�H�Q�����L�P���9�+�*���Ä�.�X�O�W�X�U�³���G�L�H���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J���G�H�V���*�O�D�P��
pingplatzes, eine Mehrfunktionsscheune, ein Hofladen und Wohngebäude sowie Nebenanla-
gen zulässig sein. 
 
Die Stadt Bad Langensalza ist gemäß Ziel Z 4-5 des Regionalplanes Nordthüringen (RP-NT, 
Bekanntgabe der Genehmigung im ThürStAnz 44/2012 vom 29.10.2012) als Regional be-
deutsamer Tourismusort bestimmt, liegt aber außerhalb von Vorbehaltsgebieten Tourismus 
und Erholung und auch außerhalb der im Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 
(LEP, GVBl 6/2014 vom 04.07.2014) im Ziel 4.4.2 Z bestimmtem und in der Karte 5 �± Tou-
rismus und Radwege dargestellten Schwerpunkträume Tourismus. 
 
Gemäß Z 4-5 des RP-NT sind die Regional bedeutsamen Tourismusorte als Schwerpunkte 
des Tourismus zu entwickeln und in ihrer Tourismus- und Erholungsfunktion zu sichern. 
 
Insofern bestehen gegen die Errichtung touristischer Einrichtungen in Bad Langensalze keine 
grundsätzlichen raumordnerische Bedenken. Der Umfang des Vorhabens (Anzahl Zel-
te/Hütten, Bettenzahl, geplante Nebenanlagen) ist aber näher zu erläutern und entsprechend 
festzusetzen.  

 
Zudem ist die Anzahl der Wohngebäude/Wohnungen festzusetzen. Die Angaben zum Wohn-
gebäude sind zudem widersprüchlich, da einerseits von der Nachnutzung des bestehenden 
Wohnhauses gesprochen wird (Seite 11 der Begründung) und andererseits von Abriss und 
Neubau (Seite 17 der Begründung). 

 
Hinweis: 
In dem uns zuletzt vorliegenden Entwurf des Flächennutzungsplanes der Stadt Bad Langen-
salza (Entwurf, Stand 30. März 2020) war das Plangebiet als Wohnbaufläche und Landwirt-
schaftliche Fläche dargestellt, nicht als Sondergebiet. 
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Anlage 2 zum Schreiben vom 28.06.2022 zum vorhabenbezogenen �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q���Ä�*�D�U�G�H�Q�H�U�µ�V���9�L�H�Z - Your 
Glamping Ground - Am Mühltor�³  (Az: 5090-340-4621/2533-1-31517/2022) 
 
Stellungnahme des Thüringer Landesverwaltungsamtes zur Beachtung des Entwick-
lungsgebotes nach § 8 BauGB 
 
Auch vorhabenbezogene Bebauungspläne sind entsprechend § 8 Abs. 2 BauGB aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln. Der Flächennutzungsplan und die daraus zu entwi-
ckelnden Bebauungspläne stellen die stufenweise Verwirklichung der planerischen Ordnung 
und Entwicklung für das Gemeindegebiet dar. 
 
Die Stadt Bad Langensalza verfügt über keinen wirksamen Flächennutzungsplan, er befindet 
sich im Aufstellungsverfahren. Der 1. Entwurf zum Flächennutzungsplan (Stand: März 2020) 
hat hier vorgelegen und das Thüringer Landesverwaltungsamt zu diesem Entwurf mit Schrei-
ben vom 15.12.2020 Stellung genommen. Die mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
beabsichtigte Baurechtschaffung ist im 1. Entwurf des Flächennutzungsplanes noch nicht 
dargestellt (dort noch Flächen für die Landwirtschaft und Wohnbaufläche).  
 
In der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan, Seite 9, wird Bezug zum 2. 
Entwurf des Flächennutzungsplans genommen. Zum 2.Entwurf hat allerdings noch keine 
Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden. Da auch ein Auszug von der Planzeich-
nung zum 2. Entwurf des Flächennutzungsplans nicht vorlag, werden die Aussagen zur 
Kenntnis genommen. Art und Umfang der beabsichtigten Darstellungen im Flächennut-
zungsplan für das Vorhaben sind insoweit offen.  
 
Soweit die Planung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zeitlich und inhaltlich parallel 
zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes erfolgt, kann ein Parallelverfahren nach § 8 Abs. 
3 BauGB durchgeführt werden. 
 
Da der 2. Entwurf zum Flächennutzungsplan hier noch nicht vorliegt, wird auf folgende Sach-
verhalte im Hinblick auf die gesamtstädtischen Auswirkungen der hier beabsichtigten Bau-
rechtschaffung hingewiesen: 
 
1. Mit der Baurechtschaffung von touristischen Beherbergungsmöglichkeiten sind ge-
samtstädtische Auswirkungen, insbesondere im Hinblick auf bereits bestehende Beherber-
gungsmöglichkeiten verbunden. Angaben zur touristischen Entwicklung und den Beherber-
gungskapazitäten der Stadt Bad Langensalza insgesamt bzw. zu bestehenden Defiziten in 
diesem Bereich waren bisher noch nicht Bestandteil des Flächennutzungsplanverfahrens. 
Insoweit bedarf es noch zwingend entsprechender Aussagen im Flächennutzungsplan und in 
der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu Art und Umfang der verschie-
denen Beherbergungsmöglichkeiten in der Gesamtstadt. In diesem Zusammenhang ist auch 
zu klären, welche Art der Darstellung im Flächennutzungsplan in Bezug auf das hier beab-
sichtigte Vorhaben vorgenommen werden soll.  
 
2. Das Vorhaben bedarf ebenfalls einer Betrachtung im Kontext mit den angrenzenden 
bestehenden Nutzungen bzw. mit den angrenzenden Darstellungen im Flächennutzungsplan. 
So werden die angrenzenden Flächen südlich des Vorhabengebietes bzw. südlich der Salza 
gewerblich bzw. durch einen Gartenbaubetrieb genutzt. Der 1. Entwurf des Flächennut-
zungsplanes sieht für diese Fläche ein Mischgebiet nach § 6 BauNVO vor, was insoweit nicht 
der tatsächlichen Nutzung entspricht. Ob insoweit eine Änderung geplant ist �± hin zu einem 
Mischgebiet �± und dieses ggf. Auswirkungen auf das hier beabsichtigte Vorhaben haben 
könnte, ist offen.   
 



Seite 4 von 4 

 

 

 
Weitere beratende planungsrechtliche Hinweise zum Planentwurf  
 
1. In den textlichen Festsetzungen zum Vorhabengebiet und zur Zulässigkeit von bauli-
chen Anlagen wird mehrfach der �%�H�J�U�L�I�I���Ä�*�O�D�P�E�L�Q�J�³ verwendet. Die Begründung erläutert nur 
allgemein, dass unter diesem Begriff �H�L�Q�H���0�L�V�F�K�X�Q�J���D�X�V���Ä�*�O�D�P�R�U�R�X�V�³���X�Q�G���Ä�&�D�P�S�L�Q�J�³���]�X���Y�H�U��
stehen sei. Da eine ko�Q�N�U�H�W�H���%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���E�]�Z���� �'�H�I�L�Q�L�W�L�R�Q���I�•�U���Ä�*�O�D�P�E�L�Q�J�³���I�H�K�O�W���� �E�O�H�L�E�W���R�I�I�H�Q����
welche Art der baulichen Anlagen hier gemeint ist bzw. welche Gebäude bzw. gebäudeähnli-
chen Anlagen hier konkret errichtet werden sollen. Es existiert auch keine gesetzliche Defini-
tion �I�•�U�� �Ä�*�O�D�P�E�L�Q�Jzelte oder -�K�•�W�W�H�Q�³. Die Art der baulichen Nutzung ist daher mit den übli-
chen Begriffen der BauNVO festzusetzen. Es könnten z. B. die Anzahl von Ferienhäusern mit 
einer jeweiligen Grundfläche festgesetzt werden. Mit dieser Festsetzung wären dann ver-
schiedene Arten von Unterkünften zulässig, auch wenn sie einen zeltähnlichen Charakter 
aufweisen. 
  
2. Das Vorliegen eines Vorhaben- und Erschließungsplans ist Wirksamkeitsvorausset-
zung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Der Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird nach § 12 Abs. 3 BauGB Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Beide 
Satzungsbestandteile müssen deshalb auch vor der Bekanntmachung ausgefertigt werden 
(vgl. u.a. BVerwG, Urteil vom 09.02.2017 �± 4 C 4/16). Im vorliegenden Fall lag den Pla-
nungsunterlagen kein eigenständiger Vorhaben- und Erschließungsplan bei, so dass offen 
ist, ob der Vorhaben- und Erschließungsplan gleichzeitig auch der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan sein soll. Die Begründung geht auf diesen Sachverhalt nicht ein und auch die 
Planzeichnung enthält keinen Vermerk, dass die Planurkunde des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans zugleich auch der Vorhaben- und Erschließungsplan ist. In diesem Fall kann 
auf die Erstellung des Vorhaben- und Erschließungsplans als gesonderter Satzungsbestand-
teil verzichtet werden.  

 
3. �1�D�F�K�� �G�H�Q�� �$�X�V�I�•�K�U�X�Q�J�H�Q�� �L�Q�� �G�H�U�� �%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J�� �V�L�Q�G�� �L�P�� �9�R�U�K�D�E�H�Q�J�H�E�L�H�W�� �Ä�.�X�O�W�X�U�³�� �X���� �D����
auch Wohnungen geplant. Die textliche Festsetzung Punkt 1.2 sollte dem Rechnung tragen 
�X�Q�G���H�E�H�Q�I�D�O�O�V���Ä�:�R�K�Q�X�Q�J�H�Q�³����unter Angabe der maximalen Anzahl) festsetzen. Die Errichtung 
�H�L�Q�H�U�� �R�G�H�U�� �P�H�K�U�H�U�H�U�� �Ä�:�R�K�Q�J�H�E�l�X�G�H�³�� �± wie in der Festsetzung formuliert �± ist nicht planeri-
sche Absicht und dürfte auch wegen der Größe des hier festgesetzten Baufeldes nicht mög-
lich sein. 

 
4. Die zeichnerisch festgesetzten Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung 
wurden in der Begründung nicht erläutert. Verkehrsflächen in (klassischen) Bebauungsplä-
nen umfassen grundsätzlich öffentlich zugängliche Bereiche. Es ist davon auszugehen, dass 
es sich hier um private Verkehrsflächen handelt, die dem Nutzungszweck des Vorhabens 
dienen. Dieses sollte auch in der Art und Weise der zeichnerischen Festsetzungen zum Aus-
druck kommen (z. B. Darstellung als Stellplatzanlage, privater Zufahrtsbereich usw.). 
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